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3.2. 

Ausliindeolitik 

Wie in Abschniii 2.2. erläuterî, hat die langj&ge Ausländerpolitik der Schweiz dazu 
getuhrt, dass der Anteil der Niedrigqualifizierten an der auslhdischen Wohnbevolke- 
rung kontinuierlich angestiegen ist Dies hat die Arbeitslosigkeit hierzulande erhohi, 
den strukturellen Wandel gehemmt und die Produktivitätsenhuicklung beeinträchtigt 

Die negativen Folgen der Auslhderpolitik sind in erster Linie auf das Saisonnierstatut 
zunichf ihren ,  das Saisonniers das Recht einra'umt, nach vier Jahren Saisonbeschäfli- 
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gung ihre Saison- in eine Jahresbewilligung umzuwandeln und ihre Familienangehbri- 
gen nachkommen m lassen D W  (1991) schaut, dass zwei Drittel der I!mgerfristig 
in der Schweiz verbleibenden Ausländer urspninglich als Saisonniers oder deren Ange- 
hörige in die Schweiz eingereist sind 

Personen, die Iiber die Ablbsung einer Saison- durch eine Jahresbewilligung oder mit 
einem damit verbundenen Familiennachmg in die Schweiz einreisen, sind in der Regel 
unterdurchschnittlich qualifiziert Infolgedessen hat das Saisonnierstatut in Kombinati- 
on mit einem Bewilligungswechsel und dem anschliessenden Familiennachmg letztlich 
zu einer Masseneinwanderung schlecht qualifizierter Arbeitskrafie gefuhrt Als Folge 
weist die Halfle der ausländischen Wohnbevöikerung zwischen 26 und 55 Jahren ge- 
mass der Volkszahlung 1990 keine Berufsausbildung auf 

Die Vermeidung solcher Folgen in der Zukunft erfordert eine Änderung der Ausliin- 
derpoliti k. 
- Zum einen ist bei der Zulassung von Auslhdem verstärkt Gewicht auf die benifli- 

che Qualifikation und die lingefistigen Integrationsaussichten der Personen zu le- 
gen. 

- Zum anderem sollte die Reht ien ing  von ausländischen Arbeitskritfken im gesamt- 
wirtschaftlichen Interesse erfolgen. Branchen-, regional- und betriebsspuifische 
Interessen, welche seit Jahrzehnten die Auslllnderpolitik mit den bekannten Folgen 
beherrscht, sollten in den Hintergrund treten 

Das bilaterale Abkommen, das EUEFTA-Angehörigen in der Schweiz Freitiigigkeit 
gewahrt, ertullt die genannten Kriterien. Aufgnind der bereits bestehenden engen geo- 
graphischen, wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zur EU liegt eine Annahme 
des bilaterale Abkommens im gesamtwirtschaftlichen Interesse der Schweiz. Aus den 
gleichen Gninden sind auch die Integrationschancen solcher Personen als giinstig z u  
bezeichnen 

Zudem ist ohnehin nicht zu erwarten, dass der freie Personenverkehr mit dem 
EUIEFTA-Raum eine Masseneinwanderung in die Schweiz auslöst. Erfahrungen der 
EU-Mitgliedsstaaten zeigen, dass trotz cines zum Teil erheblichen LohngefBlles mi- 
schen den Mitgliedstaaten keine bemerkenswerte Steigerung der innereuropäischen 
Wandening nach der Einfilhrung der Freinigigkeit 1973 erfolgt ist Ausserdem ist zu 
beachten, dass die Freinigigkeit innerhdb der EU es nicht zulasst, dass sich EU- 
Angehörige ohne Stelle und finanzielles Auskommen in einem fremden EU-Land lang- 
fristig aufhalten Daher sind auch von dieser Seite keine negativen Folgen zu erwarten 

Beim Zustandekommen des bilateralen Abkommens mit der EU Wird die Zulassung 
von Nicht-EUEFïA-Angehörigen der einzige noch steuerbare Teil der Zuwandemng 
sein Rund 40 Prozent der jahrlichen Erstzulassungen beziehen sich derzeit auf Nicht- 
angehörige von EUEFTA-Ländern Der Anteil nimmt jedoch zu Hier hat eine neue 
Ausländerpolitik anzusetzen. 

Um zu verhindern. dass sich ein hoher Bestand an niedrig qualifizierten Daueraufent- 
haltem erneut in der Schweiz auíbaut, sollte in Zukunft bei Nicht-EUEFTA- 
Angehörigen strikt Mischen Kurz- und Daueraufenthaltem unterschieden werden. 



Die Zulassung von Daueraufenthaltern sollte von Merkmalen abhhgig gemacht wer- 
den, die - wie Ausbildung. Berufserfahning, Alter, Sprachkenntnisse und berufliche 
Anpessungsfähigkeit - die langfristigen Integrationsaussichten des Einzelnen bestirn- 
men. Im Gegenzug könnten den Daueraufenthaltem weitgehende Freinigigkeit ge- 
wahrt werden. 
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Kurzaufenthalter hingegen hätten keinen Anspruch auf Freiziigigkeit Auch die Mög- 
lichkeit des Familiennachmgs wäre einzuschrhken Dafür hätten Kurzaufenthalter 
nicht die gleich strengen Zulassungskriterien zu erfullen. Diese könnten sich verstärkt 
nach branchen-, regional- und betrkbsspezifischen Interessen richten Ein Kurzaufent- 
halt hatte sich auf etwa zwei Jahre zu beschränken und wäre nicht in eine Dauerbewil- 
ligung umwandeln, ohne die wesentlich strengeren Zulassungskriterien des Dauerauf- 
enthalts zu erfullen. Damit wäre endlich das Schlupfloch geschlossen, wodurch unzäh- 
lige schlecht qualifizierte Arbeitskrllfte in die Schweiz eingewandert sind 

l 
l 
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Um zu sichern, dass die Dauerbewilligung stets im gesamtwirtschaftlichen Interesse 
erfolgt, wäre es sinnvoll, die Genehmigung des Daueraufenthalts von der Zustimmung 
einer Bundesbehörde abhhgig zu machen, Auf diese Weise wiîrde verhindert, dass 
Einzelinteressen auf die Zulassung Einfluss nehmen Eine Bundesbehörde durfte den 
Pressionen lokaler Partikularinteressen weniger stark ausgesetzt sein als die Kantone 

Die prasentierten Vorschlage decken sich weitgehend mit dem Migrationskonzept der 
EXPERTENKOMMISSION ‘MIGRATION‘ (1997). das auch vom Bundesrat unterstützt wird 

Die Vorschläge haben mehrere Vorteile auhweisen. 
- Die Verwendung der Qualifikation als Zulassungskriterium für Daueraufenthalter 

durfte zur Folge haben, dass der Familiennachmg besser qualifizierte Personen ins 
Land zieht. 

- Da der “Skill”-Bias des technischen Fortschritts eine verstärkte Nachfrage nach 
uberdurchschnittlich qualifizierten ArbeitskraAen auslöst, wiirde eine Ausländerpo- 
litik, die das Angebot an qualifizierten Arbeitskräften erhöht, zugleich die Produki- 
vitätsentwicklung und damit die Wettbewerbsfahigkeit der schweizerischen Wirt- 
schaft starken. 

Irn Hinblick auf die Kurzaufenthalter ist allerdings auf eine mögliche Gefahr hinzuwei- 
sen Das Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG) schreibt vor, dass nach sechs Mo- 
naten beitragspflichtiger Beschaftigung Arbeitslose einen zweijährigen Anspruch auf 
Taggeld haben, sofern sie grunddtzlich vermittelbar sind Damit besteht die Gefahr, 
dass Kurzaufenthalter zu Langzeitbeziehem von Taggeld werden könnten Eine solche 
Möglichkeit ist aus gesamtwirtschaftlichem Interesse zu verhindern 

Ein Zulassungssystern, das in erster Linie gesamtwirtschaftlichen statt - wie bislang - 
verstärk Partikularinteressen dient, hat zwangsldufig zur Folge, dass die Zulassungs- 
behgnisse der Kantone und die Einflussnahme von Interessensgnippen eingeschrankt 
werden Aufgrund dessen durfte ein solches Konzept auf starken politischen Wider- 
stand stossen 

Es ist allerdings nicht zu befürchten, dass durch ein solches Systm der Wirtschaft 
dringend benötigte Ausländer vorenthalten blieben: 

Zum einen bezöge sich das System ausschliesslich auf Personen ausserhalb des 
EUEFTA-Raums. auf die zuletzt 40 Prozent aller Arbeitsbewilligungen entfielen 
Den Arbeitgebern stiinde immerhin der ganze EUEFïA-Raum als Rekrutiemngs- 
feld offen. 

Zum anderen ist auf die noch hohe Zahl an Arbeitslosen zu verweisen, die fiir weni- 
ger anspruchsvolle Tätigkeiten, welche viele, vor allem von ausserhalb der EU/- 
EFTA stammende auslllndische Arbeitskrafte in der Schweiz ausuben, in Frage 
kommen 
Eine Verknappung des Angebots an schlechter qualifizierten Arbeitskriiflen, sollte 
es so weit kommen, wiirde ohnehin den gesamtwirtschaftlichen Interessen dienen, 
da sie aufgrund des “Skill”-Bias des technischen Fortschritts den technologischen 
Erneuerungsprozess fördert. 

Bildungspolitik 

Als Folge einer in der Vergangenheit verfehlten Ausländerpolitik ist die Bildungspolitik 
ebenfalls gefordert. Vielfach zeigt sich, dass aushdische Kinder bereits auf der Pn- 
marschulstufe den beruflichen Anschluss verpassen. Es muss dafür gesorgt werden, 
dass die vielen jungen Ausländer, die jetzt in der Schule sind, die Landessprachen ler- 
nen und ausreichend qualifiziert werden, damit sie später einen Beruf erlernen und in 
ein stabiles Arbeitsverhäitnis eintreten k6nnen Datu, sind geeignete bildungspolitische 
Massnahmen zu ergreifen. 

risikoabnestufle ALV-Beiträge 

Der hohe Anteil unterdurchschnittlich qualifizierter Auslander ist auch zum Teil eine 
Folge der Form der Finanzierung der Arbeitslosenversicherung (ALV) Da die Ar- 
beitslosenversichemng einheitliche Beitragsshtze vorschreibt, werden Branchen mit 
instabilen Arbeitsplätzen durch solche mit stabilen Arbeitsverhdtnissen subventioniert 
Die Subvention ergibt sich daraus, dass Branchen mit chronisch instabilen Arbeiisphl- 
zen kontinuierlich mehr Taggeldzahlungen auslosen, als sie Beitrage in die Versiche- 
rung einzahlen Dadurch walzen die Branchen mit einem hohen Auslanderanteil die 
Kosten der erhohten Arbeitslosigkeit auf andere Branchen ab Das Gastgewerbe, das 
einen hohen Anteil an ausliwdischen Arbeitskräften aufweist, kann da fh  als Beispiel 
dienen Aufgrund der hohen Instabilität der Beschaftigung im GIstgewerbe hat die 
Branche 1988 dreimal so viele Versichemngsleistungen ausgelbst, als sie an Beitragen 
einzahlte (vgl SHELDON, 1989) Im Baugewerbe, das ebenfalls einen hohen Auslander- 
anteil hat, lag das Verhältnis von Leistungen AI Beitragen bei 3 2 Da sich das Ar- 
beitslosigkeitsrisiko in beiden Branchen seitdem nicht verbessert hat, ist davon auszu- 
gehen, dass die Grossenverhhisse auch heute noch in etwa gelten 

Mussten Firmen, wie etwa bei der beruflichen Unfallversicherung, Pramen gemäss ih- 
rer Schadenshaufigkeit zahlen. wurden sie weniger solche instabilen Arbeitsplatze an- 
bieten, die schlecht qualifizierte Arbeitskrhfle aus dem Ausland anziehen 
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Risikoabgestufie Beitragssûtzc, wie man sie in den USA mit nachgewiesenem Erfolg 
einsetzt. würden die Bcschiiftigung generell stabilisieren, da die Firmen dadurch einen 
Anreiz erhielten, für Arbeitsbedingungen zu sorgen, die eine hohe Stelleduktuation 
und damit hohe Versicherungsprûmien vermeiden. 

Risikoabgestufte Beitragssätze hatten zudem den Vorteil. die Sonderregelungen be- 
treffend die Gewahning von Kurzarbeit- und Schlechtwetterentschädigung sowie den 
daMt verbundenen administrativen Aufwand weitgehend überflüssig zu machen Die 
Kosten einer unter heutigem Recht als unberechtigt geltenden Beanspruchung derarti- 
ger Leistungen hatte eine Firma selbst zu tragen, was die Nachfrage nach ihnen von 
selbst bzw ohne eine aufwendige Missbrauchskontrolle hemmen wiirde. 

private ALV 

Verschiedentlich (z B WOLTER, 1993) wird vorgeschlagen, die obligatorische ALV 
auf eine Auszahlung einer Einheitsrente zwecks Gewthleistung eines Grundeinkom- 
mens zu beschranken Versichemngswünsche, die über das staatliche Angebot hinaus- 
gingen, mdssten über den privaten Markt abgedeckt werden Von der sozialpolitischen 
Problematik abgesehen stellt sich insbesondere die Frage nach der Marktugkci t  einer 
privaten Erganningsversicherung. Haben doch private ALV erfahrungsgemäss nicht 
nur mit dem moralischen Risiko, sondern zusätzlich mit dem Pmbiem der adversen 
Selektion zu kfhpfen. Gerade in solchen FLlllen werden immer wieder Obligatorien 
gefordert. 

3.3. Musnahmen zur Bekiimpfung der Arbeitslosigkeit 

@mtliche V e m  '- 

Mit der Emchtung sogenannter Regionalen Arbeitsvennittlungstrm (RAV) hat der 
Gesetzgeber die Voraussetzungen f i r  eine leishmgsfghigere öffentliche Arbeitsver- 
mittlung geschaffen. Vor d a  Errichtung von RAV kamen nach Berechnungen der 
ARTHUR ANDEMEN AG (1994) im Durchschnitt aufjeden Vermittler 500 Arbeitslose, 
was ein Beratungsgespräch von 10 Minuten pro Monat und Arbeitslosen bedeutete 
Angestrebt wird derzeit ein VerhBitnis von 140 I ,  was ein 40 minutiges Beratungsge- 
sprach ermöglichen würde Der intensivere Kontakt zur Beratungsstelle dürfìe N ver- 
hindern helfen, dass Arbeitslose infolge Orientierungslosigkeit in die hgzeitarbeitslo- 
sigkeit geraten. 

Eine neut Effizienzstudie" zeigt, dass rund die HURe aller RAV beziiglich der Ver- 
mittlung dauerhafter BescMigung noch EffiUenzresewen aufweist. Im Mittel musste 
die diesbedgliche E M e m  der RAV um rund 25 Prozent anzuheben sein Der Befund 
zeigt, dass es nutzlich wäre, die RAV einem laufenden Controlling zu unterwerfen, 
wozu sich das in der Studie venvendete Instrumentarium in besonderer Weise eignet 
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Die Studie zeigt ferner, dass die V e n n i t t l u ~ e n z  mit der Grösse eines RAV, ge- 
messen M der Zahl der offenen Stellen und Arbeitslosen, zunimmt. Der Befund I&st 
sich mit dem Konzept der "thick market"-Externalitäten (DIAMOND, 1982) erkltiren 
Demnach nimmt die Wahrscheinlichkeit, eine Markthandlung zu vollziehen, mit der 
Tiefe des Marktes zu Angewandt auf den Arbeitsmarkt lasst das Konzept erwarten, 
dass die Wahrscheinlichkeit, etwas "Passendes" zu finden, mit der Zahl der Arbeitslo- 
sen und offenen Stellen und der damit verbundenen Vielfalt der Angebote wachst. Das 
Resultat spricht für ein verstaktes Ausnutzen der regionsübergreifenden Möglichkei- 
ten des computergestützten online-Vermittlungssytems (AVAM) der RAV Der Be- 
fund unterstützt auch Bestrebungen (bspw durch bereits bekannte Pendelkostenbeiträ- 
ge), die geographische Mobilität der Arbeitslosen zu fòrdern 

Zur Erhöhung der Effizienz der öffentlichen Vermittlung wáre ebenfalls in Betracht zu 
ziehen, die Dienste privater Vermittlungsinstitute in Anspruch zu nehmen Dies konnte 
in der Weise geschehen, dass die RAV den Vermittiungsfimen besonders schwer 
Vermittelbare übergeben wtirden. Um jedoch die negativen Erfahrungen des Kantons 
St Gallen zu vermeiden, wo sich die Dienste privater Vermittler als wesentlich teurer 
enviesen als die der öffentlichen Vermittlung (vgl OECD, 1996b). durfte sich das Ho- 
norar nicht lediglich am Zeitaufwand orientieren Vielmehr ware der Tarifje nach dem 
Schwierigkeitsgrad der Vermittlung im voraus festzusetzen und die Bezahlung an eine 
dauerhafte Vermittlung zu knupfen. Ein solches System konnte die dffentliche Ver- 
mittlung in Spitzenzeiten entlasten und wurde den Privatvennittlern einen Anreiz ge- 
ben, Schwervermittelbare möglichst schnell wiedereinzugliedern 

Bei grösseren drohenden Firpenentlassungen wären sog Transferorganisationen ver- 
stärkt einzusetzen (vgl BABEYPEDRIOLI, 1996) Diese ad hoc gebildeten Einrichtun- 
gen dienen dazu, die Stellenbemühungen der Betroffenen noch wahrend der Erwerbs- 
tätigkeit AI aktivieren und N unterstützen. Das Konzept gnindet unter anderem auf 
der Erkenntnis, dass Erwerbspersonen in der Regel leichter zu vermitteln sind, wenn 
sie noch beschaigt sind. 

B e z u n s d m  

Die bisherige Antwort des Gesetzgebers auf steigende Arbeitslosenzahlen war bislang 
in erster Linie eine Verlangerung der Taggeldfist Auf diese Weise hat sich die maxi- 
male Bezugsdauer der Versicherten in den letzten 20 Jahren vervierfacht (von 25 auf 
104 Wochen) Die langfristige Gewahrung von Arbeitslosenentschadigung ist kontra- 
produktiv Sie lindert mar unmittelbare materielle Not, doch sie begunstigt die Entste- 
hung von Langzeit~eitslosigkeit und a u f p n d  der "negative duration dependence" 
damit einen Anstieg der Sockelarbeitslosigkeit Aus diesem Grund sollte die Dauer des 
Leistungsbezugs enger begrenzt und nur in anerkannten Ausnahmefallen verlangert 
werden. 

Mit dieser Empfehlung wird die grundsiitzlichen Vorteile der Arbeitslosenversicherung 
keineswegs in Abrede gestellt Es ist unbestritten, dass die Arbeitslosenversichemng, 
indem sie Erwerbslose gegen Einkommensverluste schutzt, einen Beitrag zur Erhaltung 
der Kautkraft in der Rezession leistet, was grundstïtzlich etwünscht ist. Es wird eben- 
falls anerkannt, dass die Arbeilslosenversichening, indem sie das offene Ausbrechen 

25 ! 
I 



1 

von Konflikten zwischen Sozialpartnem verhindert, auch zur Standortattrd$ivitát der 
Schweiz beitriigt 

Doch die Arbeitslosenvmichening - wie jede Versicherung - trägt selbst zu jenem 
Problem bei, dessen Folgen sie abmildem soll (Problem des moralischen Risikos) Dies 
ist in den Tabellen 3-5 deutlich AI erkennen Dies stellt nicht notwendigmeise Versi- 
chmingsmissbrauch dar, der einen rechtlichen Verstoss gegen die Bestimmungen der 
Versicherung bedeutet, sondern ist eine grunds&liche Schwäche von Versicherungen 
Da eine Versicherung dafür sorgt, dass der Versicherte die finanziellen Konsequenzen 
seines Verhaltens nicht alleine träg,  sondern zu einem gewissen Grad auf die Mitversi- 
cherten abwúlzen kann, tendiert der Einzelne unter einem Versichemngsschutz dazu, 
sich fahrlässiger zu verhalten als sonst 

Das Kernproblem einer Arbeitslosenversicherung liegt darin, einen Ausgleich zu finden 
zwischen dem sozialpolitischen Ziel der Einkommenssicherung und dem arbeitsmarkt- 
politischen Ziel der Verhütung und Bekhpfung der Arbeitslosigkeit U.E. haben sich 
in den letzten Jahren die Gewichte zu stark zugunsten des Ziels des Einkommensschut- 
zes verschoben. Besonders problematisch an dieser Entwicklung ist der Tatbestand, 
dass die Bemgsverlhgeningen nie zurückgenommen werden, wenn sich die Beschaf- 
tigungslage, welche die Verliángeningm erforderlich erscheinen liess, gebessert hat 

Die Reaktion der Politiker auf wachsender Arbeitslosigkeit ist versthdlich Man be- 
îììrchtet, dass ohne die langfr¡stige Unterstutzung der Arbeitslosenversicherung die 
Stellenlosen in die Armut abgleiten würden. Stimmt aber diese Vermutung? Untersu- 
chungen der FMI6 über den enverbswirtschaftlichen und finanziellen Verbleib vormals 
Arbeitsloser auf der Basis von AHV-Daten zeigen, dass zumindest bis 1994, als die 
maximale Taggeldbezugsfrist noch bei 80 Wochen und sich die Arbeitslosenquote auf 
einem sonst nur 1997 erreichte Niveau befand, keine allgemeine Verarmung vormals 
Arbeitsloser stattgefunden hatte Ehemals Arbeitslose verschwanden nicht lediglich aus 
der Statistik, sondern traten mit gleich hoher Wahrscheinlichkeit wie zu Zeiten der 
Hochkonjunktur eine neue Stelle an Der dabei erzielte Lohn entsprach weiterhin im 
Mittel jenem vor der Arbeitslosigkeit, und bei uber der Hafte der Wiederbeschilftigten 
stieg der Lohn innerhalb von vier Jahren deutlich an Vor diesem Hintergrund kann von 
einer allgemein wachsenden finanziellen und enverbswirtschaltlichen Ausgremng der 
Arbeitslosen h i a l a n d e  kaum die Rede sein 

Einkommenseinschnitte infolge von Arbeitslosigkeit sind naturlich unangenehm, aber in 
manchen Fkllen sind sie unvermeidlich AHV-Daten (vgl SHELDON, 1999) zeigen, dass 
etwa ein Drittel aller vormals Arbeitslosen weniger verdienten als vor d a  Arbeitslosig- 
keit Auf die anschliessende Beschäftigung wirkten sich diese Einkommensverluste je- 
doch positiv aus Nach unseren Befunden haben Arbeitslose, die einen Dezilabstieg ak- 
zeptieren, bessere Chancen, dauerhaft erwerbstätig zu werden, obwohl der Effekt nicht 
ailm gross ist. Die Chancen des Dezilaufstiegs im Anschluss an die Arbeitslosigkeit 
erhöhen sich fùr diese Personen dagegen deutlich Trotzdem fuhrt der Lohnaufstieg 
das Einkommen dieser Personen in der Regel nicht auf das alte Niveau zurück Die 
damit implizierte Dauerhaftigkeit des Einkommensverlustes zusammen mit dessen be- 
schaftigungsstabilisiermdem Effekt deutet darauf hin, dass die nach der Arbeitslosig- 

keit erlittenen Einkommenseinbussen vielfach vom Markt verlangte Lohnanpassungen 
darstellen, die unumgiánglich sind. 

Damit schlecht bezahlte Arbeit aber auch angenommen wird, müsste die Zumutbar- 
keitsregelung streng gehandhabt werden. Nach einer begrenzter Frist muss jede Arbeit 
als grundsätzlich annehmbar gelten. 

Die Alternative zu Einkommenseinbussen ist oftmals fortgesetzte Arbeitslosigkeit. 
Doch eine lange erlebte Dauer der hbeitslosigkeit wirkt sich auf den künftigen er- 
werbswirtschafìlichen und finanziellen Werdegang vormals Arbeitsloser negativ aus 
Unsere Befunde (vgl SHELWN, 1999) zeigen. 
- Langzeitarbeitslose treten mit unterdurchschnittlicher Wahrscheinlichkeit eine neue 

Stelle an. 
- Wenn sie Arbeit finden, ist der dabei erzielte Lohn im Vergleich zu jenem anderer 

vormals Arbeitsloser ebenfalls unterdurchschnittlich 
- Ihre ErwerbstLtigkeit erweist sich als unterdurchschnittlich dauerhaft 
- ihre finanziellen Aufstiegschancen sind auch unterdurchschnittlich 

- Ihre Chancen, das alte, vor der Arbeitslosigkeit erzielte Lohnniveau innerhalb von 
vier Jahren wieder zu erreichen, sind vergleichsweise ungünstig 

Diese Befunde lassen allerdings offen, inwiefern die Langzeitarbeitslosigkeit lediglich 
der Ausdruck individueller Defizite ist, die bereits zu Beginn der Arbeitslosigkeit fest- 
standen und fur das schlechte Abschneiden der Langzeitarbeitslosen letztlich verant- 
wortlich sind (Stichwort. Heterogenitätseffekt). Aber selbst dann, wenn die Langzeit- 
arbeitslosigkeit nur einen Begleitumstand darstellt, zeigen unsere Resultate, dass eine 
lange Bezugsdauer das oben beschriebene Schicksal der Langzeitarbeitslosen nicht ab- 
wenden kann Es stellt sich in diesem Zusammenhang deshalb die Frage, ob die Mittel 
zur Finanzierung einer langen Bezugsdauer nicht effizienter eingesetzt wären, wenn sie 
gleich zu Beginn der Arbeitslosigkeit zur Behebung individueller Definte Verwendung 
fanden statt dafiir, das ohnehin Unvermeidbare lediglich hinauszuzögern 

akliw a r b c i r s m a r k t p P l i U s ~ M a ~ a ~ ~ ~ )  

Die Schätzergebnisse in Tabelle 3-5 weisen auf die grundsätzliche Wirksamkeit von 
Ah4 bei der Wiedereingliederung von Arbeitslosen hin Dies gilt allerdings in erster Li- 
nie in bezug auf die ersten 12 Monate der Arbeitslosigkeit Danach zeigen AM kaum 
Wirkung, weshalb diese Instrumente früh einzusetzen sind 

Solche Massnahmen sollten aber gezielt angewendet werden und nicht schematisch, 
wie Artikel 27 des Art>eitslosenversicheningsgesetzes vorschreibt. Die Vermittlungs- 
Probleme der Arbeitslosen stellen sich je nach Personengruppe anders Dies nicht zu 
beachten und die Teilnahme an AM an die Zahl der bisher erhaltenen Taggelder sche- 
matisch anzuhupfen, durfte vielfach zu einer Verschwendung von Ressourcen fiihren 
Der Einsatz solcher Massnahmen muss differenzierter vorgenommen werden, wofùr 
der Ausbau der öffentlichen Arbeitsvermittlung (RAW die notwendigen Vorausset- 
zungen schafft 

l6 SHEiDON (1999) 
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Welche Instrumente im einzelnen zum Einsatz kommen sollm, hkhgt von der jeweili- 
gen Problemsituation ab. Auch die Wirksamkeit der verschiedenen Massnahmen ist in 
Betracht zu ziehen. Hierai werden derzeit im Rahmen eines vom Ausgleichsfonds der 
Arbeitslosenversicherung gefbrderten Forschungsprogramms erste Erkenntnisse ge- 
sammelt Aber auch ohne die Ergebnisse der laufenden Untersuchungen abzuwarten. 
lässt sich bereits heute einiges feststellen. 

Zum einen ist darauf zu verweisen, dass, obwohl rund 40 Prozent aller Arbeitslosen 
keine Berufsausbildung aufweisen und Qualifizieningsmassnahmen deshalb erfolgver- 
sprechend erscheinen, Umschulungs- und Weiterbildungsmassnahmen vermutlich den- 
noch wenig ausrichten können. Daîür fehlt bei diesen Personen die notwendige Grund- 
ausbildung, auf der solche Massnahmen aufbauen Bildungspolitische Vershumnkse 
lassen sich mit arbeitsmarktpolitischen Instrumenten kaum beheben 

Zum anderen ist auf die beschränkten Erfolgsaussichten von BeschAftigungsprogram- 
men hinzuweisen. AVAM-Angaben zufolge bezog sich vor 1997 rund die Hälfte aller 
AM auf solche Programme. Dabei zeigt sich, dass zwei Drittel der Programmteilneh- 
mer im Anschluss an die Teilnahme erneut in die Arbeitslosigkeit traten. Damit liegen 
ihre Aussichten auf eine Anstellung um die Hälfte niedriger als jene der Teilnehmer an 
anderen AM Zum Teil hat dies sicherlich damit zu tun. dass sich Teilnehmer an Be- 
schaftigungspmgrammen aus der Gnippe der besonders Schwervmnittelbaren rekru- 
tieren Zum Teil liegt es auch darin begründet, dass Beschëftgungsprogramme kaum 
markttilhige Qualifikationen vermitteln können, da die dabei verrichteten Arbeiten mit 
der Privatwirtschaft nicht konkurrieren dürfen. Ein bedeutender Teil der Erfolglosig- 
keit ergibt sich jedoch aus der bisherigen Hauptfunktion von Beschkftgungsprogram- 
men, namlich die Kantone durch die Schaffung neuer Taggeldansprüche auf Kosten der 
Arbeitslosenversicherung bzw. des Bundes finanziell zu entlasten Das gegenseitige 
Zuschieben von Verantwoming ist sicherlich kein taugliches Mittel im Kampf gegen 
die Langzeitarbeitslosigkeit. Aus diesem GNnd wuen Anreize zu schaffen, welche die 
kantonalen Arbeitsämter dazu veranlassen, die Mittel der Arbeitslosenversichening voll 
im Dienste der Wiedereingliederung einzusetzen Dies konnte in Verbindung mit einem 
laufende Controlling der Vermittlungscffitienz der RAV (vgl Abschnitt 3.2) gesche- 
hen 

Einarbeitungszuschüsse und Zwischenverdienste scheinen das probatere Mittel zur Be- 
kämpfiing der Arbeitslosigkeit Diese bereits im heute geltenden Arbeitslosenversiche- 
mngsgesctz verankerten instrumente ermöglichen es vermittelten Arbeitslosen, f i r  die 
Dauer des verbleibenden Taggeldanspruchs einen Lohn zu erzielen. der uber dem aktu- 
ellen Marktwert der Betreffenden liegt Teilnehmer an Zwischenverdienstmassnahmen 
weisen derzeit die besten Aussichten auf dauerhafte Beschilftigung auf, wobei noch 
unklar ist, inwiefern dies auf einen Selektionsbias zunickzufihren ist. 

Schwervtrmi ttelbarc 

Andere Erwerbslose ziihlen wiederum aufgrund unverkhderbarer Gegebenheiten (z B 
wegen eines vergleichsweise hohen Alters) zu den Langzeitarbeitslosen. In solchen 
Fällen nutzen herkömmliche AM vermutlich wenig Um solche Personen in den Er- 
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werbsprozess wieder einzugliedern, bedarf es wohl tiefergreifender Massnahmen Im 
Hinblick auf die GewBhrung der bereits ewdhnten E¡narbeitungszuschtisse kbnnte das 
Instrument maglichenveise dahingehend verändert werden, dass die Höhe der Zu- 
schüsse mit der vorherigen Dauer der Arbeitslosigkeit und der nachherigen Dauer der 
Beschaftigung bis zu einer Höchstgrenze ansteigt Damit entsttinde bei den Firmen der 
Anreiz, Langzeitarbeitslose moglichst lange zu beschaigen. 

Eine andere Moglichkeit, schwer vermittelbare Langzeitarbeitslose in den Enverbspro- 
zess zu integrieren, besande in der Einführung einer erwerbsabhugigen negativen 
Einkommenssteuer im Stile des seit 1975 in den USA praktizierten "Earned Income 
Tax Credit". Unter einem solchen System brauchen Arbeitnehmer mit niedrigem Er- 
werbseinkommen unterhalb eines bestimmten Jahreseinkommens keine Einkommens- 
steuer zu bezahlen, sondern erhalten sogar einen Zuschuss, der mit steigendem Ein- 
kommen absolut und relativ abnimmt, bis er auf Null sinkt Dabei wird der Zuschuss so 
bemessen, dass die Enverbstätigkeit gegenuber staatlich alimentierter Nichtenverbsta- 
tigkeit stets die finanziell attraktivere Alternative bleibt. Dadurch werden die auch in 
der Schweiz vorhandenen "sozialen Fallen", welche die Annahme einer Niedriglohnar- 
beit finanziell bestrafen, vermieden Der gegenwllrtig in Deutschland diskutierte Kom- 
bilohn trägt ebenfalls den Charakter einer negativen Einkommenssteuer 

Arbeitszeitmodellc 

Arbeitszeitmodelle im Stile von VW sind kein geeignetes Mittel, um die Sockelar- 
beitslosigkeit zu senken. Dies liegt in der zu erwartenden Wirkung von Teilzeitmodel- 
len auf die Gesamtnachfrage nach Arbeitsstellen begründet. Teilzeitmodelle sind im 
Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit nur dann erfolgversprechend, wenn die 
NachFrage nach Arbeitsstellen infolge einer Arbeitszeitflexibilisierung nicht gleichzeitig 
ansteigt. Aber gerade eine solche Reaktion ist zu erwarten Zum einen bei den von 
Teilzeit Betroffenen, die vielfach versuchen durften. durch zusatzliche Bescháftigung 
den durch Teilzeitbeschäftigung erlittenen Einkommensausfall wieder auszugleichen, 
und zum anderen bei Personen (vor allem Frauen), die rigide Arbeitsbestimmungen an 
der Aufnahme einer BeschMigung bislang gehinden haben und nun verstarkt in den 
Arbeitsmarkt treten, was die Nachfrage nach Stellen erhoht. 

Des weiteren ist zu bedenken, dass ein Grossteil der Arbeitslosen schlecht qualifiziert 
sind. Ihre deshalb ohnehin bescheidenen Einkommensverh~tnise lassen vermutlich 
keine weiteren Einschränkungen zu Folglich werden Unqualifizierte weder in der Lage 
noch willens sein, zugunsten vermehrter Freizeit auf Enverbseinkommen zu verzichten 

Arbeitszeitmodelle eignen sich eher dazu, durch die Eröffnung neuer BeschMi- 
gungsalternativen die Qualität der Arbeit zu erhohen, nicht jedoch um die Arbeitslosig- 
keit zu bekampfen. 

Wettbewerbs- 

Auf der Nachfrageseite des Arbeitsmarktes ist zu bemtingeln. dass eine Anzahl wirt- 
schaftlicher Bereiche, in denen in den anglo-amerikanischen Lihdem ein Grossteil der 
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naim Arbeitsplätze entstanden ist, in d a  Schweiz staatlich reglementiert bnv. kartelli- 
sia$ sind. In diesem Zusammenhang zu nennen sind bspw. der Einzelhandel mit seinen 
Lademschlusszeitem oder die Telekommunikation mit ihrem staatlichen Teilmonopol. 
Derartige Lcistungseinschrbkungen beantrachtigen das Wachstum dieser Markte und 
damit die Entstehung neuer Arbeitsplätze. Vor diesem Hintergrund durften Massnah- 
men, welche dem Wettbewerb auf den Absatzmibktm tördem, auch zur Bekhpfung 
einer hohem Sockelarbeitslosigkcit beitragen 
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